
Bekanntmachung 

der Stadt Herdorf 

 

1. Änderung des Bebauungsplanes „Alte Ziegelei“ im beschleunigten Verfahren gem.  

§ 13a Abs. 1 i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 und 3 S. 1 Baugesetzbuch 

(BauGB) 

 

hier: Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 

i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB  

 
Der Stadtrat Herdorf hat in seiner öffentlichen Sitzung am 16.02.2022 beschlossen, den 
Bebauungsplan „Alte Ziegelei“ zu ändern und hierfür das erforderliche 
Bebauungsplanänderungsverfahren durchzuführen. 
 
Nach erfolgter Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 13a Abs. 2 
Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB) und der frühzeitigen Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB) und der Beteiligung der Nachbargemeinden (gem. § 2 
Abs. 2 BauGB)  kann nun die Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 
13 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB) durchgeführt werden. 
 

Regelungsinhalt der Planänderung 

Mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für eine Wohnbaunutzung geschaffen werden, um dem dringenden Bedarf an 
weiteren Wohnbauflächen in der Stadt Herdorf Rechnung zu tragen. Darüber hinaus sollen die 
vorherrschenden städtebaulichen Missstände durch die vorliegende Planänderung beseitigt 
werden.  
 

Geltungsbereich der Planänderung: 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung liegt südlich der Bahnlinie und grenzt im 
Westen an die vorhandene Wohnbebauung „Wolfsweg“ an. Im Süden wird der 
Geltungsbereich durch bereits vorhandene Wohnbebauung und gewerbliche Nutzungen 
begrenzt.  Im Osten endet das Planänderungsgebiet unmittelbar an der Gemarkungsgrenze.  
 
Es sind sämtliche Grundstücke in der Flur 15 der Gemarkung Herdorf betroffen, die im 
beigefügten Übersichtsplan dick gestrichelt umrandet sind. 
 
Veröffentlichung der Planunterlagen: 
Die Planunterlagen (Satzung nebst Übersichtsplan, Deckblatt mit Textfestsetzungen (Stand: 
24.08.2023), Begründung (Stand: 24.08.2023), Artenschutzrechtliche Einschätzung (Stand: 
Dezember 2022), Schalltechnische Untersuchung (Stand: 03.07.2023) und Änderungsantrag 
zum Sanierungsplan (21.04.2023) werden gemäß 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
in der Zeit 
 

von Montag, 25.09.2023 
bis Dienstag, 24.10.2023 (einschließlich), 

  
im Internet unter www.daaden-herdorf.de (Bürgerservice > Bauen & Umwelt > 
Bebauungspläne > Bebauungspläne im Verfahren) veröffentlicht. 
 
Darüber hinaus werden die Planunterlagen durch eine öffentliche Auslegung bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf, Bahnhofstraße 4, 57567 Daaden 
(Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt, 1. OG, Zimmer 106, von 
 

http://www.daaden-herdorf.de/


 
Montag bis Mittwoch  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr, 
Donnerstag    08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 
Freitag    08:00 Uhr bis 12:00 Uhr,  
 
zu jedermanns Einsicht zugänglich gemacht (§ 3 Abs. 2 S. 2 BauGB).  
 
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, wird eine vorherige Terminvereinbarung empfohlen. 
Diesbezüglich können Sie sich gerne an den Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt, wenden 
(Tel.: 02743-929 131). 
 
Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die nach Einschätzung der Stadt 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen (§ 3 Abs. 2 S. 1 
BauGB). 
 
In Anwendung des § 3 Abs. 2 S. 3 BauGB sind der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung 
und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB zu veröffentlichen Unterlagen ebenso über das zentrale 
Internetportal des Landes „GeoPortal.rlp“ zugänglich. 
 
Alle DIN-Normen und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse), auf die in den 
Planunterlagen verwiesen wird, werden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-
Herdorf zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 
Hinweise: 
a)  Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen zu der Planung 

abgegeben werden. Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 BauGB sollen Stellungsnahmen elektronisch 
abgegeben werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen jedoch auch schriftlich, mündlich, 
zur Niederschrift oder in sonstiger geeigneter Textform (z.B. Fax) bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf abgegeben werden.  

 
Datenschutz:  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe e DSGVO i. V. mit § 3 BauGB und dem LDSG RLP. Sofern Sie Ihre 
Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das 
Ergebnis der Prüfung Ihrer Stellungnahme. 

 
b)  Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 

den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt/Verbandsgemeinde deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, § 4a Abs. 6 BauGB). 

 
c) Die Änderung des vorliegenden Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren 

gem. § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung). 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 S. 1 BauGB wird darauf hingewiesen, 
dass dieser Bebauungsplan ohne Durchführung einer weitergehenden Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB geändert wird. 
 
 

 
Herdorf, 21.09.2023                                                                                Stadt Herdorf                   
                         
                                     Uwe Erner 
             Stadtbürgermeister  
 


